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A 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1.  Der Bundesrat unterstützt das Anliegen der Kommission, die Risiken von 
Offshore-Unfällen bei der Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasser-
stoffen zu verringern und eine wirksame Reaktion auf Unfälle in den Ge-
wässern der Union sicherzustellen. Er stimmt mit der Kommission in der Auf-
fassung überein, dass mit der Vereinheitlichung des Rechtsrahmens auf hohem 
Niveau und der Anwendung bester Praktiken die Wahrscheinlichkeit von 
schweren Unfällen in EU-Gewässern verringert wird. Der Bundesrat begrüßt 
die Bestrebungen der Kommission, die Folgen von schweren Unfällen durch 
eine Stärkung der Notfallplanung sowie die systematische Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten zu begrenzen. Er teilt die Einschätzung der Kommission zu der 
Notwendigkeit einer Verbesserung der Haftungsregelungen.  
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2. Der Bundesrat sieht allerdings die in Artikel 19 in Verbindung mit Anhang III 
des Vorschlags festgelegten Mindestkriterien, nach denen die zuständige Be-
hörde u. a. von der Steuer- und Abgabeerhebung sowie der Vergabe von Berg-
bauberechtigungen (Lizenzerteilung) gänzlich unabhängig sein soll, als be-
denklich an. Die Länder haben die Zuständigkeit für die bergbaulichen 
Offshoreaktivitäten der Erdöl- und Erdgasindustrie auf eine Landesbehörde 
konzentriert, die ebenfalls für die bergbaulichen Belange im Onshorebereich 
zuständig ist. Diese Organisationsform ist effizient, in sachlicher und recht-
licher Hinsicht angemessen und hat sich in den letzten Jahrzehnten in der Ver-
waltungspraxis bewährt.  

Der Eingriff in die Organisationshoheit der Länder ist angesichts der vergleichs-
weise geringen Bedeutung der Erdöl- und Erdgasgewinnung in den deutschen 
Gebieten von Ost- und Nordsee auch unverhältnismäßig. 

3.  Kritisch sieht der Bundesrat auch die Befugnis der Kommission nach Artikel 34 
zum Erlass von delegierten Rechtsakten. Dies ermöglicht es der Kommission, 
nicht nur die Mindestkriterien für die Organisation der zuständigen Behörde, 
sondern auch die Bereitstellung angemessener Ressourcen für die Schulung und 
Kommunikation, den Zugang zu Technologie sowie Reise- und Aufenthalts-
kosten für die mit Regulierungsaufgaben betrauten Mitarbeiter der zuständigen 
Behörden zu regeln. Aufgrund der mit diesen Anpassungen möglicherweise 
verbundenen direkten Auswirkungen von Rechtsakten der Kommission auf die 
Organisation und die Haushalte der Länder ist eine solche Regelung abzu-
lehnen. 

4.  Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den weiteren Verhandlungen zu 
klären, ob und in welchem Umfang der Vorschlag für die mit Offshore-
Infrastrukturen verbundenen internationalen Transitrohrleitungen anwendbar 
ist. 

Der Vorschlag der Kommission gilt nach Maßgabe von Artikel 1 Absatz 2 für 
alle in Artikel 2 definierten "Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten". Damit ist 
der Vorschlag auch für den Transport von Erdöl und Erdgas über eine Offshore-
Infrastruktur an Land, wie zum Beispiel Transitrohrleitungen oder sonstige An-
lagen, anwendbar. Die Errichtung und der Betrieb dieser Anlagen zum Trans-
port von Erdöl oder Erdgas fallen jedoch nicht unter den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 94/22/EG, was zu Vollzugsproblemen führen kann. Beispielhaft 
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wird auf die in Artikel 6 getroffenen Regelungen verwiesen, nach denen An-
lagen nur in Lizenzgebieten gemäß der Richtlinie 94/22/EG betrieben werden 
dürfen. 

B 

5. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik, 

der Gesundheitsausschuss, 

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-
nis zu nehmen. 


